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Preisanordnung Nr. 2038.
— Preisbildung im Augenoptiker-Handwerk —

Vom 29. März 1965
*

Zur Änderung der Preisverordnung Nr. 177 vom 
1. September 1951 — Verordnung über die Preisbildung 
im Augenoptiker.-Handwerk — (GBl. S. 823) wird fol
gendes angeordnet:

§ 1

Der in der Anlage A — Fassungen — der Preisver
ordnung Nr. 177 enthaltene Regelleistungspreis für das 
Modell „ROW 19“ wird mit Wirkung vom 26. April 
1965 geändert. Er wird ab diesem Zeitpunkt auf 6 MDN 
festgesetzt.

§ 2

Diese Preisanordnung tritt am 26. April 1965 in 
Kraft.

§ 1

Tauchgeräte im Sinne dieser Anordnung sind Ge
räte, die mit Hilfe der Speicherung oder der Aufberei
tung von Sauerstoff bzw. Sauerstoffgemischen (Preß
lufttauchgeräte, Kreislauftauchgeräte) ur^d dem Zube
hör, wie Regler, Schlauch, Mundstück und ähnlichen 
Zuführungsgeräten, die Atmung und damit den Aufent
halt von Personen unter Wasser ermöglichen.

§ 2

(1) Das Tauchen mit Tauchgeräten ist nur in den 
Tauchsportgruppen der Gesellschaft für Sport und 
Technik (nachstehend GST genannt) gestattet.

(2) Die Durchführung des Tauchens mit Tauchgeräten 
hat nach der vom Zentralvorstand der GST heraus
gegebenen „Vorschrift für die Ausbildung und Sicher
heit im Seesport“ zu erfolgen.

Berlin, den 29. März 1965
§ 3

Die Regierungskommission 
für Preise 

beim Ministerrat 
der Deutschen 

Demokratischen Republik 
Der Vorsitzende

Der Vorsitzende 
des Volkswirtschaftsrates 

der Deutschen 
Demokratischen Republik

I. V.: K i r s t e n  
Stellvertreter 

des Ministers der Finanzen

I. V.: K r a c k  
Stellvertreter 

des Vorsitzenden

Anordnung 
über die Ausübung des Tauchens 

mit Tauchgeräten 
in der Deutschen Demokratischen Republik.

(1) Zum Tauchen dürfen nur solche Geräte eingesetzt 
werden, deren Typ vom Deutschen Amt für Meß
wesen und Warenprüfung geprüft ist oder die. sofern 
es sich um selbstgefertigte bzw. in die Deutsche De
mokratische Republik eingeführte Tauchgeräte handelt, 
vom Zentralvorstand der GST freigegeben sind.

(2) Vor jedem Tauchen sind die Tauchgeräte von 
dem zuständigen Gruppenleiter der Tauchsportgruppe 
oder demjenigen, der vom Gruppenleiter mit der Auf
sichtführung beauftragt ist, sowie vom Tauchsportler 
auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen.

§ 4

Vom 31. März 1965

Zur Förderung des Tauchsportes in der Deutschen 
Demokratischen Republik und zur Abwendung der mit 
der unsachgemäßen Ausübung des Tauchens mit 
Tauchgeräten verbundenen Gefahren für die Gesund
heit und das Leben der Tauchsportler wird im Ein
vernehmen mit dem Zentralvorstand der Gesellschaft 
für Sport und Technik folgendes angeordneti,

Die Ausbildung von Tauchsportlern sowie das Tau
chen mit Tauchgeräten, mit Ausnahme der zur Vor
bereitung auf eine Prüfung erforderlichen Übungen 
im Rahmen des Ausbildungsprogramms der GST, ist 
nur solchen Personen gestattet, die eine Berechtigung 
dazu besitzen. Die Berechtigung wird entsprechend den 
Ausbildungsvorschriften in Form eines „Nachweis
buches der Taucherausbildung“ durch die GST aus
gestellt.
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